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Avacon Netz GmbH (30.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (22.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Planungsebene der Erschließungsplanung adres-

siert und ebenso bei der Bauausführung zu beachten. Er wird dafür in der Begründung 

ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise sind nicht an die vorliegende Ebene der Bauleitplanung adressiert, so-

dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Hessen Mobil, Dillenburg (18.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft und Forsten (30.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis wird bei der anstehenden Eingriffs- / Ausgleichsplanung einbezogen. 

Diese wird zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage im Umweltbericht 

näher erläutert.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (22.08.2025) 

 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Derzeit wird ein artenshcutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Dieser wird zum 

nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage mit ausgelegt. Zum nächsten 

Verfahrensschirtt werden zudem weitere Ausführungen zur Eingriffs- / 

Ausgleichsplanung ergänzt.  

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Festsetzung wird 

klarstellend weiter konkretisiert.  
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die textliche Festsetzung wird zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage 

geprüft und entsprechend redaktionell überarbeitet.  

 
 
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend bestehehen, auch aufgrund der Ortsrandlage, keine städtebaulichen 

Gründe für eine verpflichtende Festsetzung von Gründächern als Ergänzung zu PV 

auf Dächern. Grundsätzlich werden beide Aspekte beachtet, sodass in jedem Fall (je 

nach Dachneigung) PV oder ein Gründach anzulegen ist. Eine Kombination ist 

ausdrücklich zulässig. Hinsichtlich des Regenwassermanagementes im Gebiet wird 

derzeit eine Starkregenaalyse erarbeitet, sodass zu dieser Thematik weitere 

Ausführungen in der Begründung ergänzt werden können.  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird eine entsprechende 

textliche Festsetzung zur Steuerung der selbstleuchtenden Werbeanlagen im 

Kontext der genannten Aspekte ergänzt.  

 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird eine entsprechende 

textliche Festsetzung ergänzt.  

 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ein entsprechnder Verweis 

in den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Empfehlungsliste 

entsprechend angepasst.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Verkehr (22.08.2025) 

 
 
Beschlussempfehlungen 

 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt.  

Der Hinweis richtet sich an die Ausführungsebene und bezieht sich auf die Gestaltung 

der internen Erschließung und ist dort entsprechend zu beachten.  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (07.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis auf die Lage im Trinkwasserschutzgebiet ist bereits in der Begründung 

sowie in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes enthalten, sodass vor-

liegend kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis ist an die nachfolgenden Planungsebenen und an die Bauausführung 

adressiert und wird klarstellend in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 3. Und zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes angrenzend an die Ortslage geht die Kommune 

davon aus, dass die Trinkwasserversorgung sowie die Entwässerung aufgrund der 

vorhandenen Leitungen gedeckt werden kann. Eine Ingenieursplanung erfolgt derzeit 

parallel zum Bauleitplanverfahren, weitere Informationen werden zum Entwurf er-

gänzt. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits in den Planun-

terlagen enthalten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Gelände und in den Katastergrundlagen konnte hier keine Grabenparzelle festge-

stellt werden.  

Die benannte Behörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Das Plangebiet grenzt nicht unmittelbar an das benannte Überschwemmungsgebiet 

an. 

Eine Ingenieursplanung erfolgt derzeit parallel zum Bauleitplanverfahren, weitere In-

formationen werden zum Entwurf ergänzt.  

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Vorliegend ist kein Überschwemmungsgebiet innerhalb des räumlichen Geltungsbe-

reiches zu verorten, sodass sich kein weiterer Handlungsbedarf ergibt. Es wird geprüft, 

ob das Überschwemmungsgebiet klarstellend außerhalb des Geltungsbereiches in der 

Bebauungsplankarte dargestellt werden kann.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(13.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  
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Regierungspräsidium Gießen (21.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis und die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des Zielabweichungsverfahrens werden zum nächsten Verfahrens-

schritt der Entwurfsoffenlage in die Begründung eingearbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits in den Planun-

terlagen enthalten.  

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Be-

gründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgende Ausführungsebene adressiert und dort ent-

sprechend zu beachten.   
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Parallel zum Bauleitplanverfahren erfolgt derzeit eine Ingenieursplanung zur Erschlie-

ßung (Ver- und Entsorgung). Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage 

werden hierzu weitere Informationen in der Begründung ergänzt. Auch die Thematik 

Löschwasserversorgung wird dabei thematisiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez 41.2 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die benannte Behörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.   
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 10.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgende Ausführungsebene adressiert und dort ent-

sprechend zu beachten.   

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die benannte Behörde wurde ebenfalls beteiligt und der Kommune liegen keine Hin-

weise auf Altlasten vor, sodass sich vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf ergibt.  

 

 

 

Zu 13.: Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis ist nicht an das Bauleitplanverfahren adressiert, sodass vorliegend kein 

weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Notwendigkeit zur zusätzlichen Kompensation des Eingriffes in das Schutzgut Bo-

den ergibt sich nur bei Anwendung der Hessischen Kompensationsverordnung. Hierin 

wird geregelt, dass ein zusätzlicher Ausgleich des Schutzgutes Bodens bei über 

10.000m2 Eingriffsfläche oder bei geringerer Flächengröße bei Ertragsmesszahlen 

kleiner 20 und über 60 erfolgen muss. Die Eingriffs- / Ausgleichsplanung erfolgt zum 

nächsten Verfahrensschritt. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rund 0,64 ha. 

Nach dem BodenViewer Hessen liegt die Acker- und Grünlandzahl überwiegend bei > 

60 bis <= 70 (Vergleichswert zur Ertragsmesszahl). Infolgedessen ergibt sich vorlie-

gend kein zusätzlicher Ausgleichsbedarf. Ergänzend ist anzuführen, dass durch den 

Ursprungsbebauungsplan bereits Bauplanungsrecht besteht.  

 

 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Zum nächsten Verfahrensschritt werden in den Planunterlagen hierzu weiterführende 

Aussagen ergänzt.  

 

 

Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 

Begründung ergänzt.  

Die Hinweise sind an die nachfolgende Ausführungsebene adressiert und dort ent-

sprechend zu beachten.   
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

Zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist bereits in den Planun-

terlagen dokumentiert.  

 

 

Zu 26.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die benannte Behörde wurde vorliegend ebenfalls beteiligt.  

 

 

 

Bauleitplanung, Dez. 31 

 

 

Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Planunterlagen redak-

tionell angepasst.  

 

 

 

 

Zu 28.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Planunterlagen redak-

tionell angepasst.  
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Zweckverband Lollar-Staufenberg (17.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In den Planunterlagen wird hierauf bereits hingewiesen, sodass vorliegend kein wei-

terer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


